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Arbeiten

 
in

 
Dänemark

 
883/ 04

  
Information

 
zur

 
Sozialversicherung

   
Ein beruf lich bedingter Aufenthalt in 

Dänemark bringt naturgemäß eine Reihe

von Veränderungen mit sich. Häufig er-

geben sich dabei auch Fragen zum Ar-

beits- , Steuer- und Sozialversicherungs-

recht.   

Auf den folgenden Seiten informieren wir 

Arbeitnehmer und Unternehmen darüber,

ob während einer vorübergehenden Be-

schäft igung in Dänemark die deutschen

oder dänischen Rechtsvorschrif ten über

soziale Sicherheit anzuwenden sind. So-

weit die Anwendung der deutschen 

Rechtsvorschrif ten von einem Antrag des 

Arbeitnehmers und/ oder des Arbeitge-

bers abhängig ist, erläutern wir die An-

tragsverfahren und stellen Ihnen die 

hierfür erforderlichen Vordrucke zur Ver-

fügung. Daneben werden Stellen ge-

nannt, die Fragen zur prakt ischen An-

wendung der deutschen bzw. der 

dänischen Rechtsvorschrif ten über sozia-

le Sicherheit beantworten.  

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass

im Folgenden mit Rechtsvorschrif ten 

stets die Rechtsvorschrif ten über soziale

Sicherheit gemeint sind.   

Allgemeines

  

Prinzipiell entscheidet jeder Staat in ei-

gener Zuständigkeit darüber, ob und un-

ter welchen Voraussetzungen beispiels-

weise ein Arbeitnehmer im Bereich der 

sozialen Sicherheit geschützt ist und in

welcher Höhe Beiträge zu entrichten sind. 

Bei einer grenzüberschreitenden Be-

schäft igung könnte dies daher dazu füh-

ren, dass Sie in Dänemark und in

Deutschland gleichzeit ig Sozialversiche-

rungsbeiträge zahlen müssen.   

Um dies zu vermeiden, enthält die Ver-

ordnung (EG) Nr. 883/ 04 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates zur Ko-

ordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit spezielle einheit liche Zustän-

digkeitsregeln für die Mitgliedstaaten der

Europäischen Union (EU). Diese Verord-

nung gilt allerdings grundsätzlich nur für

die Staatsangehörigen der Mitgliedstaa-

ten der EU. Dies sind: 

  

Belgien  Niederlande  

Bulgarien Österreich

Dänemark Polen

Deutschland  Portugal 

Est land Rumänien

Finnland  Schweden  

Frankreich  Slowakei  

Griechenland  Slowenien 

Irland  Spanien  

Italien Tschechien  

Lett land Ungarn  

Litauen das Vereinigte  

Luxemburg Königreich

Malta  und 

Zypern.    

Ferner gilt die Verordnung für Flücht linge

und Staatenlose, die in einem dieser 

Staaten wohnen.  

Für Arbeitnehmer, die Staatsangehörige

eines anderen Staates sind („Drit tstaats-



2 

angehörige“), gilt die VO (EG) 883/ 04

dagegen nicht. Für diese Personen ist

weiterhin die Verordnung (EWG) 1408/ 71 

anwendbar. Informat ionen hierzu enthält

das Merkblatt „Arbeiten in Dänemark

1408/ 71“, welches Sie hier f inden kön-

nen: www.dvka.de

  

Arbeiten im Aus-

land Merkblät ter und Arbeitshilfen

 

EU/EWR und Schweiz  

Die VO (EG) 883/ 04 gilt für alle Rechts-

vorschrif ten, die folgende Zweige der 

sozialen Sicherheit betreffen: 

Leistungen bei Krankheit (hierzu 

zählen auch Leistungen bei Pfle-

gebedürft igkeit sowie die Entgelt -

fortzahlung im Krankheitsfall) 

Leistungen bei Mutterschaft und 

gleichgestellte Leistungen bei Va-

terschaft 

Leistungen bei Invalidität 

Leistungen bei Alter 

Leistungen an Hinterbliebene 

Leistungen bei Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten 

Sterbegeld 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

Vorruhestandsleistungen 

Familienleistungen.  

Grundsätze

  

Entscheidend dafür, ob für einen Arbeit-

nehmer die dänischen oder die deut-

schen Rechtsvorschrif ten gelten, ist in 

erster Linie der Ort, an dem die Arbeit 

tatsächlich ausgeübt wird. Dieser Grund-

satz gilt unabhängig davon, in welchem

Staat der Arbeitnehmer wohnt. Auch der 

Firmensitz des Arbeitgebers ist grund-

sätzlich nicht von Bedeutung.   

Beispiel
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Martin Müller arbeitet als Angestellter in

Kopenhagen. Da Herr Müller seine Be-

schäft igung ausschließlich in Dänemark

ausübt, gelten für ihn die dänischen

Rechtsvorschrif ten. Dies wäre auch dann

der Fall, wenn Herr Müller in Deutschland

wohnen oder sich der Firmensitz seines 

Arbeitgebers z. B. in Deutschland befin-

den würde.  

Die Anwendung der dänischen Rechts-

vorschrif ten ist allerdings nicht gleichzu-

setzen mit einem tatsächlich bestehen-

den Versicherungsschutz in Dänemark.

Ob und gegebenenfalls in welchen Berei-

chen der Arbeitnehmer dort versichert 

ist , richtet sich ausschließlich nach

dänischem Recht. Informat ionen darüber,

welche Stellen neben den zuständigen

Versicherungsträgern in Dänemark Aus-

künfte über das dänische Sozialrecht ge-

ben können, haben wir im Abschnit t „Er-

gänzende Informationen“ für Sie zusam-

mengestellt.   

Entsendung

 

Eine besondere Regelung gilt für eine

Person, die in Deutschland eine Beschäf-

t igung ausübt und die von ihrem Arbeit-

geber nach Dänemark entsandt wird, um

dort eine Arbeit für dessen Rechnung

auszuführen. Soweit unmit telbar vor der

Entsendung keine Beschäft igung für das

entsendende Unternehmen ausgeübt

wurde, reicht es aus, wenn für die betref-

fende Person mindestens einen Monat 

vor der Entsendung die deutschen 

Rechtsvorschrif ten über soziale Sicher-

heit gegolten haben. Ferner müssen alle

 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sein,

http://www.dvka.de
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damit für die Dauer der Entsendung wei-

terhin die deutschen Rechtsvorschrif ten 

gelten:  

- Der entsendende Arbeitgeber muss 

gewöhnlich eine nennenswerte Ge-

schäftstät igkeit in Deutschland aus-

üben. Dabei darf es sich nicht nur um

reine Verwaltungstät igkeiten handeln.

Nennenswert in diesem Sinne ist die 

Tät igkeit in Deutschland stets, wenn

mindestens 25% des Umsatzes in 

Deutschland erwirtschaftet werden. Bei 

einem niedrigeren Wert ist von dem 

zuständigen Träger eine Einzelfallprü-

fung vorzunehmen.  

- Die voraussicht liche Dauer der Be-

schäft igung in Dänemark darf 24 Mo-

nate nicht überschreiten. 

  

- Die arbeitsrecht liche Bindung zwi-

schen der entsandten Person und ih-

rem Arbeitgeber muss während der

gesamten Dauer der Entsendung fort-

bestehen.  

- Es darf keine Person abgelöst werden,

die zuvor nach Dänemark entsandt

wurde (Ausnahme: Die zuvor für

längstens 24 Monate entsandte Person

musste die Entsendung unplanmäßig

vorzeit ig beenden und eine andere 

Person wird für die verbleibende Zeit

des ursprünglich geplanten Entsende-

zeitraums nach Dänemark entsandt.)  

Beispiel

 

2

 

Nicole Schneider ist Architekt in und ar-

beitet in Potsdam bei einem dort ansäs-

sigen Ingenieurbüro. Dieses Unterneh-

men setzt Frau Schneider zur Betreuung 

eines Projektes für voraussicht lich vier-

zehn Monate in Dänemark ein. Beim vo-

rübergehenden Einsatz von Frau Schnei-

der in Dänemark handelt es sich insoweit

um eine Entsendung.   

Für eine abschließende Beurteilung, ob

eine Entsendung im Sinne der VO (EG) 

883/ 04 vorliegt, sind die tatsächlichen

und recht lichen Merkmale des Beschäft i-

gungsverhältnisses während des Einsat-

zes in Dänemark zu berücksichtigen.   

Weitere Einzelheiten können Sie unter

anderem dem in Kürze erscheinenden

Leit faden der EG- Verwaltungskommis-

sion zur Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit entnehmen, den wir 

auch unter www.dvka.de veröffent lichen

werden.  

Verlängert sich die ursprünglich geplante

Entsendung nach Dänemark aus unvor-

hergesehenen Gründen, gelten für den

Arbeitnehmer weiterhin die deutschen 

Rechtsvorschriften, sofern die gesamte 

Entsendung den Zeitraum von 24 Mona-

ten nicht überschreitet . Hierfür ist Vor-

aussetzung, dass weiterhin die zuvor be-

schriebenen Kriterien einer Entsendung 

erfüllt sind. Bit te wenden Sie sich im Falle

der Verlängerung erneut an die Stelle, die 

für die Ausstellung der „Bescheinigung

über die anzuwendenden Rechtsvor-

schrif ten“ (Vordruck A1) zuständig ist

(siehe Abschnitt „Vordruck A1“).  

Beispiel
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Das von Nicole Schneider betreute Bau-

projekt (vgl. Beispiel 2) konnte aus un-

http://www.dvka.de
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vorhergesehenen Gründen nicht wie ge-

plant fert ig gestellt werden. Ihr Einsatz 

wird daher um neun Monate verlängert .

Da der gesamte Entsendezeitraum von 

Frau Schneider nicht länger als 24 Mona-

te andauert, gelten für Frau Schneider

auch während des Verlängerungs-

zeitraums die deutschen Rechtsvorschrif-

ten.  

Sonderregelungen

 

für

 

weitere

 

Personen-

kreise

  

Eine in Deutschland wohnende Person, 

die gewöhnlich in mehreren EU- Staaten

arbeitet, hat dies dem GKV- Spitzen-

verband, DVKA

 

mitzuteilen, damit dieser 

die anzuwendenden Rechtsvorschrif ten 

über soziale Sicherheit fest legt. Bit te be-

achten Sie hierzu die „Hinweise

 

für

 

ge-

wöhnlich

 

in

 

mehreren

 

EU- Staaten

 

er-

werbstät ige

 

Personen“. Die recht lichen 

Rahmenbedingen für gewöhnlich in meh-

reren EU- Staaten beschäft igte Personen

auf Grund der VO (EG) 883/ 04 sehen in 

Grundzügen wie folgt aus:  

Für einen in Deutschland wohnenden Ar-

beitnehmer, der gewöhnlich in Deutsch-

land und in Dänemark tätig ist, gelten die 

deutschen Rechtsvorschrif ten. Voraus-

setzung hierfür ist , dass der Arbeitneh-

mer einen wesentlichen Teil seiner Tät ig-

keit (als wesentlicher Teil gelten bereits 

25%) in Deutschland ausübt oder er bei

mehreren Arbeitgebern beschäft igt ist ,

die ihren Sitz in verschiedenen EU-

Staaten haben. Nicht berücksicht igt wer-

den in diesem Zusammenhang unbedeu-

tende Tätigkeiten. Hierunter sind Tätig-

keiten zu verstehen, die in einem Drei-

Monats- Zeit raum weniger als 5% ausma-

chen (weniger als 2 Stunden in der Wo-

che). Anders als bei Entsendungen gilt 

die Regelung für in mehreren EU- Staaten

erwerbstät ige Personen unabhängig von

der Dauer der Tätigkeit.  

Beispiel
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Bernd Schulze wohnt in Berlin und übt

seine Beschäft igung für seinen Berliner

Arbeitgeber regelmäßig sowohl in

Dänemark als auch in Deutschland aus.

Die Arbeitszeit verteilt sich zu gleichen 

Teilen auf beide Staaten. Da er gewöhn-

lich in Dänemark und in seinem Wohn-

staat Deutschland arbeitet und einen we-

sent lichen Teil seiner Tätigkeit in

Deutschland ausübt, gelten für ihn ins-

gesamt die deutschen Rechtsvorschrif-

ten. Dies ist auch dann der Fall, wenn die 

Arbeit länger als 24 Monate in beiden

Staaten ausgeübt wird.  

Ist der Arbeitnehmer nur für ein Unter-

nehmen gewöhnlich in mehreren Mit-

gliedstaaten – aber zu weniger als einem

Viertel in seinem Wohnstaat – tät ig, gel-

ten für ihn die Rechtsvorschrif ten des

Staates, in dem das Unternehmen seinen 

Sitz hat.  

Beispiel
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Birgit Meyer wohnt in Deutschland und 

arbeitet als Vertriebsmitarbeiterin für ein

dänisches Unternehmen. Sie hat im Rah-

men ihrer Tät igkeit Kunden in Dänemark

und in Deutschland zu betreuen. Die Ar-

beitszeit in Deutschland beträgt durch-

schnit t lich 3 Tage im Monat und in 
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Dänemark 18 Tage im Monat. Da Frau

Meyer keinen wesent lichen Teil ihrer Tä-

t igkeit in Deutschland ausübt (weniger

als 25%) und ihr Arbeitgeber in Dänemark 

ansässig ist , gelten für sie die dänischen

Rechtsvorschriften.  

Wird eine Person in Deutschland als Be-

amter beschäft igt , und übt sie ihre Er-

werbstät igkeit gewöhnlich oder vorübe-

gehend auch in Dänemark aus, gelten für

sie insgesamt die deutschen Rechtsvor-

schrif ten. Diese Regelung gilt auch für

den Beamten gleichgestellte Personen. 

Hierunter sind unter gewissen Vorausset-

zungen unter anderem Beschäft igte des

Bundes, der Länder, der Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie der Körper-

schaften, Anstalten und Stif tungen öf-

fent lichen Rechts einschließlich der Be-

schäft igten ihrer Verbände zu verstehen.

Bit te wenden Sie sich an die im Abschnitt 

„Vordruck A1“

 

genannte Stelle. Diese 

klärt , ob für Sie ein Vordruck A1 ausge-

stellt werden kann.   

Eine Person, die gewöhnlich in Deutsch-

land eine selbstständige Erwerbstätigkeit

ausübt und die eine ähnliche Tät igkeit in

Dänemark ausübt, unterliegt weiterhin

den deutschen Rechtsvorschriften, sofern   

- sie vor Aufnahme der Erwerbstät igkeit

in Dänemark bereits seit grundsätzlich

mindestens zwei Monaten eine nen-

nenswerte Geschäftstät igkeit in

Deutschland ausgeübt hat,  

- die voraussicht liche Dauer der Tät ig-

keit in Dänemark 24 Monate nicht ü-

berschreitet  

und   

- sie jederzeit den für die Ausübung

ihrer Tätigkeit erforderlichen Anforde-

rungen (z. B. Unterhaltung von Büro-

räumen, Zahlung von Steuern, Nach-

weis eines Gewerbeausweises und ei-

ner Umsatzsteuernummer, Eintragung 

bei der Handelskammer oder in einem 

Berufsverband) genügt, um die Tätig-

keit bei der Rückkehr nach Deutsch-

land fortsetzen zu können.  

Verlängert sich die ursprünglich geplante

Tätigkeit in Dänemark aus unvorherge-

sehenen Gründen, gelten für den Selbst-

ständigen weiterhin die deutschen

Rechtsvorschriften, sofern die gesamte 

Arbeit den Zeit raum von 24 Monaten 

nicht überschreitet . Hierfür ist Voraus-

setzung, dass weiterhin die zuvor be-

schriebenen Kriterien erfüllt sind.   

Bit te wenden Sie sich im Falle der Verlän-

gerung der vorübergehenden Erwerbstä-

t igkeit in Dänemark erneut an die Stelle,

die für die Ausstellung der „Bescheini-

gung über die anzuwendenden Rechts-

vorschrif ten“ (Vordruck A1) zuständig ist

(siehe Abschnitt „Vordruck A1“).  

Übt ein in Deutschland wohnender Selb-

ständiger seine Tätigkeit regelmäßig in

mehreren EU- Mitgliedstaaten aus, gelten 

für ihn die deutschen Rechtsvorschrif ten,

wenn er mindestens 25 Prozent seiner 

Tät igkeit in Deutschland ausübt. Dies gilt
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auch, wenn die gewöhnliche Tät igkeit in

mehreren Staaten länger als 24 Monate

ausgeübt wird.  

Werden im Wohnstaat Deutschland weni-

ger als 25 Prozent der Tätigkeit ausge-

übt, gelten für den Selbstständigen in der 

Regel nicht die deutschen Rechtsvor-

schrif ten. In diesem Fall unterliegt der 

Selbstständige den Rechtsvorschrif ten

des Staates, in dem sich der Mit telpunkt 

seiner Tätigkeit befindet.  

Hinweise

 

für

 

gewöhnlich

 

in

 

mehreren

 

EU-

Staaten

 

erwerbstät ige

 

Personen

  

Üben Sie Ihre Erwerbstät igkeit in mehre-

ren EU- Staaten aus, benötigen Sie als

Nachweis für die anzuwendenden

Rechtsvorschrif ten ebenfalls einen Vor-

druck A1. Sofern Sie in Deutschland 

wohnen, wenden Sie sich bit te an den 

GKV- Spitzenverband, DVKA, Bonn. Bit te 

beantragen Sie dort den Vordruck A1 mit 

dem für Sie zutreffenden Fragebogen,

den Sie im Internet unter www.dvka.de

 

in 

der Rubrik Arbeiten im Ausland 

 

Merk-

blät ter und Arbeitshilfen

 

EU/ EWR und 

Schweiz 

 

Vordruck A1 Gewöhnliche

Erwerbstät igkeit in mehreren Mit-

gliedstaaten finden.  

Sofern sich Ihr Wohnsitz nicht in 

Deutschland befindet, wenden Sie sich 

bit te an den zuständigen Träger Ihres

Wohnstaates. 

Soweit Sie bereits unmittelbar vor dem 

01.05.2010 eine gewöhnliche Erwerbstä-

t igkeit in mehreren EU- Staaten ausgeübt

haben und hierfür die Rechtsvorschrif ten

eines anderen Staates galten, als dies 

unter Berücksicht igung der VO (EG)

883/ 04 der Fall wäre, gelten – solange

sich der vorherrschende Sachverhalt 

nicht ändert – weiterhin für maximal 10

Jahre die nach der VO (EWG) 1408/ 71 

anwendbaren Rechtvorschrif ten. Bit te 

wenden Sie sich in diesem Fall an den 

Träger, der zuletzt für Sie eine Beschei-

nigung E 101 ausgestellt hat.  

Allerdings können Sie beantragen, den

nach der VO (EG) 883/ 04 anwendbaren 

Rechtsvorschrif ten unterstellt zu werden. 

Soweit dieser Antrag bis 31.07.2010 ge-

stellt wird, kann ein Wechsel des an-

wendbaren Rechts zum 01.05.2010 er-

folgen, bei späterer Antragstellung vom

Beginn des auf die Antragstellung fol-

genden Monats an. Wenn sie in Deutsch-

land wohnen, ist dieser Antrag an den 

GKV-Spitzenverband, DVKA, Bonn, zu 

richten.  

Weitere Sonderregelungen bestehen un-

ter anderem für:   

- Vertragsbedienstete der Europäischen

Gemeinschaften und  

- Seeleute.  

Über Einzelheiten informieren wir Sie

gerne auf Anfrage.  

Ausnahmevereinbarungen

  

Gelten nach den zuvor genannten Rege-

lungen die dänischen Rechtsvorschrif ten,

kann im Einzelfall auf der Basis einer 

Ausnahmevereinbarung erreicht werden, 

dass für den Arbeitnehmer die deutschen

Rechtsvorschrif ten gelten. Wird eine sol-

che Vereinbarung geschlossen, gilt sie 

http://www.dvka.de
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einheit lich für alle Bereiche der sozialen

Sicherheit . Es ist daher ausgeschlossen, 

dass für einen Arbeitnehmer aufgrund

einer Ausnahmevereinbarung beispiels-

weise hinsicht lich der gesetzlichen Ren-

tenversicherung die deutschen und an-

sonsten die dänischen Rechtsvorschrif ten

gelten. Für den Abschluss einer Ausnah-

mevereinbarung ist auf deutscher Seite 

der GKV- Spitzenverband,  DVKA, Bonn, 

und auf dänischer Seite die

Pensionsstyrelsen, Kopenhagen, zustän-

dig. Es sind in jedem Einzelfall beide 

Stellen beteiligt.  

Grundvoraussetzung für den Abschluss

einer Ausnahmevereinbarung ist das in-

dividuell zu begründende Interesse des

Arbeitnehmers daran, dass für ihn wei-

terhin die deutschen Rechtsvorschrif ten 

gelten sollen.   

Beispiel

 

6

 

Nicole Schneider (vgl. Beispiel 2) wird 

drei Jahre nach Abschluss ihres ersten 

Projekts in Dänemark erneut zur Betreu-

ung eines Bauprojekts nach Dänemark

entsandt. Da es sich um ein sehr um-

fangreiches Bauvorhaben handelt , steht 

bereits zu dessen Beginn eine Projekt-

laufzeit von 36 Monaten fest. Frau 

Schneider ist daran interessiert , dass für

sie weiterhin die deutschen Rechtsvor-

schrif ten gelten. Sie begründet dies da-

mit, dass sie bisher ausschließlich Sozial-

versicherungsbeiträge in Deutschland

gezahlt und auch ihre ergänzende finan-

zielle Vorsorge für die Zeit nach Beendi-

gung ihrer Erwerbstät igkeit auf das deut-

sche Rentenversicherungssystem abge-

stellt hat. Ferner geht sie davon aus, dass 

sie künft ig nicht mehr in Dänemark ar-

beiten wird.  

Der Einsatz von Frau Schneider wird län-

ger als 24 Monate dauern. Die Voraus-

setzungen einer Entsendung im Sinne 

des Gemeinschaftsrechts liegen somit 

nicht vor. Für sie gelten daher grund-

sätzlich bereits ab Beschäft igungsauf-

nahme in Dänemark die dänischen

Rechtsvorschrif ten. Da es im Interesse 

von Frau Schneider liegt, dass für sie 

weiterhin die deutschen Rechtsvorschrif-

ten gelten, kann für sie eine Ausnahme-

vereinbarung in Betracht kommen.  

Bei einer Ausnahmevereinbarung handelt 

es sich um eine Ermessensentscheidung. 

Dabei wird insbesondere die arbeits-

recht liche Bindung des Arbeitnehmers in 

Deutschland berücksicht igt . Eine solche

arbeitsrecht liche Bindung liegt zweifels-

frei vor, wenn das bisherige Arbeitsver-

hältnis unverändert fortbesteht oder le-

diglich um zusätzliche Regelungen für

die Zeit des Auslandseinsatzes in 

Dänemark ergänzt wird. Aber auch ein

ruhendes Arbeitsverhältnis („Rumpfar-

beitsverhältnis“) kann eine ausreichende

arbeitsrecht liche Bindung darstellen, 

wenn best immte Nebenpflichten (z. B. 

Berichtspflichten gegenüber dem bishe-

rigen Arbeitgeber, Fortführung der be-

trieblichen Altersversorgung) während

des Auslandseinsatzes bestehen bleiben 

und das bisherige Arbeitsverhältnis bei

der Rückkehr nach Deutschland in vollem

Umfang wiederauflebt.   

Ferner wird grundsätzlich eine konkrete

zeit liche Befristung des Einsatzes in 
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Dänemark gefordert, die maximal fünf

Jahre betragen darf. Allerdings kann aus 

deutscher Sicht anschließend eine Ver-

längerung von maximal drei Jahren in

Betracht kommen, wenn besondere Um-

stände des Einzelfalls, die vom An-

tragsteller detailliert darzulegen sind, 

dies rechtfertigen.  

Beispiel
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Thomas Weihe ist bei einer Bank in 

Frankfurt am Main beschäft igt . Er soll für

die Dauer von vier Jahren bei deren 

Tochtergesellschaft in Kopenhagen ein-

gesetzt werden. Für diese Zeit wird sein

Arbeitsvertrag mit der Bank in Frankfurt 

auf der Basis eines so genannten Stamm-

hausbindungsvertrages ruhend gestellt . 

Für die Beschäft igung in Dänemark erhält

er einen lokalen Arbeitsvertrag mit der 

dort igen Tochtergesellschaft . Herr Weihe 

ist daran interessiert , dass für ihn wäh-

rend seines Einsatzes in Dänemark wei-

terhin die deutschen Rechtsvorschrif ten 

gelten, da er bisher ausschließlich Sozial-

versicherungsbeiträge in Deutschland

gezahlt hat. Auf seinen Antrag hin soll 

für ihn eine Ausnahmevereinbarung ge-

schlossen werden. 

  

Für Herrn Weihe gelten während der vier-

jährigen Beschäft igung in Dänemark

grundsätzlich die dänischen Rechtsvor-

schrif ten, da er die Beschäft igung dort

ausübt und eine Entsendung im Sinne

des Gemeinschaftsrechts, u. a. aufgrund 

der geplanten Beschäft igungszeit in

Dänemark, nicht vorliegt.   

Herr Weihe ist daran interessiert , dass für

ihn weiterhin die deutschen Rechtsvor-

schrif ten gelten. Wird ein Antrag auf eine 

Ausnahmevereinbarung beim GKV-

Spitzenverband, DVKA gestellt und 

st immt auch die Pensionsstyrelsen einer 

solchen zu, gelten für Herrn Weihe wei-

terhin die deutschen Rechtsvorschriften.   

Antragsverfahren

 

Entscheiden Sie sich dafür, eine Ausnah-

mevereinbarung zu beantragen, damit 

weiterhin die deutschen Rechtsvorschrif-

ten gelten, sollten Sie den Antrag mög-

lichst vier Monate vor Aufnahme der Be-

schäft igung in Dänemark stellen. Erfah-

rungsgemäß besteht dann bereits bei

Arbeitsaufnahme in Dänemark bzw. vor

Ablauf des bisherigen Entsendezeitrau-

mes für alle Beteiligten Rechtssicherheit

hinsicht lich der anzuwendenden Rechts-

vorschriften.   

Sie können zur Beschleunigung des Ver-

fahrens beitragen, indem Sie   

- den vollständig ausgefüllten Antrag,   

- die vollständig ausgefüllte Erklärung

des Arbeitnehmers   

und  

- Kopien der/ des Vordrucke/ s E 101 DE 

und E 102 DE bzw. A1 (sofern diese 

für die Beschäft igung in Dänemark be-

reits ausgestellt wurden)  

an folgende Anschrift senden:   

GKV-Spitzenverband 

DVKA  

Postfach 20 04 64  
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53134 Bonn.   

Können Sie den Antrag ausnahmsweise

erst nach Aufnahme der Beschäft igung

bzw. Erwerbstät igkeit in Dänemark stel-

len, geben Sie bit te den Grund für die

Verspätung an.   

Ferner bit ten wir Sie, uns in diesem Fall 

auch mitzuteilen, ob weiterhin aus-

schließlich Sozialversicherungsbeiträge in

Deutschland gezahlt wurden. Haben Sie 

oder einer Ihrer anspruchsberechtigten 

Familienangehörigen in der Zwischenzeit

Krankenversicherungsleistungen oder 

Leistungen wegen eines Arbeitsunfalls in 

Anspruch genommen, informieren Sie 

uns bitte auch hierüber.  

Vordruck

 

A1

  

Arbeitnehmer, Selbstständige und Beam-

te, die in Dänemark arbeiten und für die

die deutschen Rechtsvorschrif ten gelten, 

erhalten eine „Bescheinigung über die

anzuwendenden Rechtsvorschrif ten“

(Vordruck A1). Dieser Vordruck dient ge-

genüber den dänischen und deutschen

zuständigen Stellen als Nachweis dar-

über, dass für die Person ausschließlich

die deutschen Rechtsvorschrif ten gelten. 

Er ist für alle Beteiligten, Verwaltungen

und Gerichte bindend, solange er von der 

Stelle, die ihn ausgestellt hat, nicht für

ungült ig erklärt oder widerrufen worden

ist. Hierzu ist die ausstellende Stelle nach 

dem Gemeinschaftsrecht beispielsweise 

verpf lichtet, wenn die Angaben im Vor-

druck A1 nicht (mehr) den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechen. Dies gilt ggf.

auch für zurückliegende Zeiträume. Da-

her ist es sehr wicht ig, dass Sie diese 

Stelle stets wahrheitsgemäß und umfas-

send über die tatsächlichen Verhältnisse

und über Änderungen informieren.   

Den Vordruck A1 stellt in Deutschland 

aus:   

- die gesetzliche Krankenkasse, bei der 

die Person versichert ist . Dies gilt un-

abhängig davon, ob bei dieser Kran-

kenkasse eine Pflicht- , freiwillige oder 

Familienversicherung besteht. 

  

- der Träger der gesetzlichen Renten-

versicherung (DRV Bund, DRV Knapp-

schaft- Bahn- See oder der zuständige

Regionalträger der DRV), wenn die

Person nicht gesetzlich krankenversi-

chert ist.   

- die Arbeitsgemeinschaft Berufsständi-

scher Versorgungseinrichtungen e. V., 

Postfach 08 02 54, 10002 Berlin, für

Personen, die nicht gesetzlich kran-

kenversichert und aufgrund ihrer Mit-

gliedschaft bei einer berufsständi-

schen Versorgungseinrichtung von der 

Rentenversicherungspflicht befreit 

sind.  

- der GKV- Spitzenverband, DVKA, Bonn, 

bei Ausübung einer gewöhnlichen Er-

werbstät igkeit in zwei oder mehr Mit-

gliedstaaten, wenn sich der Wohnsitz 

der betreffenden Person in Deutsch-

land befindet sowie bei Anwendung 

der deutschen Rechtsvorschrif ten auf-

grund einer Ausnahmevereinbarung 

nach Artikel 16 VO (EG) 883/04.  
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Fragebögen und Anträge zur Fest legung

der anzuwendenden Rechtsvorschrif ten 

f inden Sie im Internet unter www.dvka.de

 
in der Rubrik Arbeiten im Ausland 

 
Merkblätter und Arbeitshilfen

 
EU/ EWR 

und Schweiz  Vordruck A1.  

Kranken-

 

und

 

Unfallversicherungsschutz

  

Arbeitnehmer, Selbstständige und Beam-

te, die vorübergehend in Dänemark ar-

beiten und weiterhin in Deutschland ge-

setzlich krankenversichert sind, können

auch in Dänemark Sachleistungen bei

Krankheit und Mutter- bzw. Vaterschaft 

in Anspruch nehmen. Dies gilt auch für

die mitversicherten Familienangehörigen,

die die Person begleiten oder besuchen. 

Hierfür ist die Europäische Krankenversi-

cherungskarte (EHIC) erforderlich. Sie 

wird von der Krankenkasse des gesetz-

lich Krankenversicherten ausgestellt . 

Weitere Informat ionen zur Sachleistungs-

aushilfe in Dänemark sind unmit telbar

bei der Krankenkasse erhält lich. Daneben

enthält auch das in erster Linie für Urlau-

ber best immte Merkblatt „Urlaub in

Dänemark“ nützliche Informat ionen zum

Krankenversicherungsschutz bei einem 

vorübergehenden Aufenthalt in

Dänemark.   

Wohnt der gesetzlich Krankenversicherte 

in Dänemark, ist für die Inanspruchnah-

me von Sachleistungen der Vordruck E 

106 erforderlich, den ebenfalls die ge-

setzliche Krankenkasse in Deutschland 

ausstellt . Auf der Basis dieses Vordrucks 

erhalten auch die in Dänemark wohnen-

den anspruchsberechtigten Familienan-

gehörigen Krankenversicherungsleistun-

gen. Für welche der dort wohnenden Fa-

milienangehörigen dies gilt , richtet sich

nach dänischem Recht. Informationen

hierzu sowie über Art und Umfang der

Sachleistungen (z. B. ärzt liche Behand-

lung, Arzneimit tel) erhalten Sie bei dem 

für den Wohnort zuständigen dänischen

Träger sowie bei der dänischen Verbin-

dungsstelle:   

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 Kopenhagen K 

DÄNEMARK  

Weitere Informationen f inden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.dvka.de

 

in 

der Rubrik Kontaktadressen ausländi-

sche Auskunftsstellen.   

Alternat iv zur Sachleistungsaushilfe 

durch den dänischen Träger erhalten in

Deutschland gesetzlich krankenversi-

cherte Personen, die während ihrer vorü-

bergehenden Beschäft igung in Dänemark

erkranken, die ihnen auch in Deutschland 

zustehenden Krankenversicherungsleis-

tungen von ihrem Arbeitgeber. Dies gilt 

auch für mitversicherte Familienangehö-

rige, die den Arbeitnehmer nach 

Dänemark begleiten oder ihn dort besu-

chen.   

Weitere Informat ionen - auch zum Ab-

rechnungsverfahren zwischen Arbeitge-

ber und Krankenkasse - erhalten Sie bei 

der jeweiligen Krankenkasse. 

  

Nach einem Arbeitsunfall wenden Sie sich 

bit te den zuständigen deutschen Unfall-

versicherungsträger (z. B. Berufsgenos-

http://www.dvka.de
http://www.dvka.de
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senschaft). Weitere Informationen erhal-

ten Sie unter folgender Adresse:   

Deutsche Gesetzliche  

Unfallversicherung 

Alte Heerstraße 111  

53757 Sankt Augustin     

Ergänzende

 

Informat ionen

  

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter an-

derem bei den folgenden Stellen:   

Bundesverwaltungsamt 

Informationsstelle für Auswanderer und

Auslandstätige 

50728 Köln   

Pensionsstyrelsen 

Landemærket 11 

1119 Kopenhagen K 

DÄNEMARK  

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 Kopenhagen K 

DÄNEMARK  

sowie im Internet unter: 

www.europa.eu.   

Außerdem empfehlen wir Ihnen dringend, 

sich bei speziellen versicherungs- oder 

leistungsrecht lichen Fragen – wie z. B.

der Anrechnung von Versicherungszeiten 

oder der Inanspruchnahme von Leistun-

gen – vom jeweils zuständigen Versiche-

rungsträger in Deutschland bzw. in

Dänemark individuell beraten zu lassen.     
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